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Rechtssatz

Wenn Teilaspekte der Interessen der Fischereiberechtigten auch als ö=entliche Interessen am Gewässerschutz im

Verfahren angesehen werden können, führt dieser Umstand nicht dazu, dass als Folge dieser "geringfügigen

Überschneidung" der Interessen die Rechte der Fischereiberechtigen untergingen.
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